
Erläuterung der geplanten Satzungsänderungen: 
 
Neben rein redaktionellen oder klarstellenden Änderungen sollen dieinhaltlichen Änderungen 
wie folgt erläutert werden: 
 
§ 2: 
a) Modernisierung des Wortlauts. 
d) Anpassung an den tatsächlichen Sachverhalt. 
 
§ 4 Abs. 1: 
Die in § 3 Abs. 1 vorhandene Unterscheidung wäre sonst ohne jegliche Bedeutung in der 
Satzung. 
 
§ 8 Abs. 1: 
Der Vorstand wird vom Beirat nur noch aus dem Kreise der Beiratsmitglieder gewählt. Bisher 
war vorgesehen, dass er auch aus dem Kreis des bisherigen Vorstands gewählt werden konnte. 
Das führte in der Vergangenheit zu Komplikationen; das Wahlverfahren wird transparenter. 
Die Zahl der Beiratsmitglieder wird dafür in § 9 Abs. 1 erhöht. 
 
§ 9a: 
Dieser Abschnitt wird gestrichen. Es existiert bereits ein Kuratorium der Oper der Stadt Köln. 
Ein zusätzliches Kuratorium des Vereins ist nicht erforderlich. 


